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Satzung
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen "Racketlon-Union SpielRaum Nürnberg". Er soll in das
Vereinsregister eingetragen werden. Danach führt der Verein den Namenszusatz "e.V."

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Nürnberg.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(4) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e. V. Durch die
Mitgliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird auch die Zugehörigkeit der
Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-Sportverband vermittelt.

§ 2 Vereinszweck
(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Racketlon-Sports sowie dessen

Einzeldisziplinen Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis.

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

Mittel des Vereins sowie etwaige Überschüsse dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuß und - in ihrer
Eigenschaft als Mitglieder - auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das
Vereinsvermögen.

Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem
Bayerischen Landes-Sportverband e. V., den zuständigen Fachverbänden sowie dem
Finanzamt für Körperschaften an.

§ 3 Vereinstätigkeit

(1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks sieht der Verein insbesondere in

- Abhaltung von geordneten Sport- und Spielübungen,

- Durchführung von Versammlungen, Vorträgen, Kursen und sportlichen
Veranstaltungen

- Ausbildung und Einsatz von sachgemäß vorgebildeten Übungsleitern.

(2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
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§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag
Minderjähriger bedarf der Unterschrift des gesetzlichen Vertreters.

(3) Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, kann schriftlich Widerspruch eingelegt werden.
Über den Widerspruch entscheidet abschließend die Mitgliederversammlung.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

(2) Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Der Austritt ist unter
Einhaltung einer Frist von 1 Monat zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig.

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in
grober Weise gegen die Satzung oder die Interessen des Vereins verstößt.

Über den Ausschluß entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederversammlung
mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Vor dem Antrag des
Vorstandes an die Mitgliederversammlung ist dem Betroffenen Gelegenheit zur
Äußerung zu geben.

Der Beschluß des Ausschlusses ist dem Betroffenen durch den Vorstand mittels
eingeschriebenen Briefes bekanntzugeben.

(4) Eine Streichung der Mitgliedschaft ist zulässig, wenn das Mitglied trotz zweimaliger
schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand
ist. Die Streichung kann durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit
Absendung des zweiten Mahnschreibens, das den Hinweis auf die Streichung zu
enthalten hat, drei Monate vergangen sind.

§ 6 Beiträge

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Betrages sowie dessen
Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. Durch die
Mitgliederversammlung können auch sonstige Leistungen beschlossen werden, die von den
Mitgliedern zu erbringen sind.

§ 7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus dem Ersten Vorsitzenden, dem Kassier sowie dem
Schriftführer (Vorstand im Sinne des § 26 BGB). Der Verein wird gerichtlich und
außergerichtlich durch je zwei dieser Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren
gewählt. Er bleibt bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt. Der
Vorstand kann sein Amt jederzeit niederlegen, sofern dies nicht zur Unzeit erfolgt.

Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.
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(3) Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Vereins die Wahrnehmung der
Vereinsgeschäfte nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der
Mitgliederversammlung.

§ 9 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahr statt. Sie ist ferner
einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel der
Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter Angabe der Gründe und des Zwecks vom
Vorstand verlangt.

(2) Die Mitgliederversammlung ist entweder im virtuellen Verfahren (nachstehend lit b) oder
im Päsenzverfahren (nachstehend lit c) zu berufen. Für beide Verfahrensweisen gelten
für die Abstimmung folgende Regeln (nachstehend lit a).

a) Gemeinsame Vorschriften:

Für die Wirksamkeit eines Beschlusses reicht die einfache Mehrheit der abgegebenen
Stimmen aus, es sei denn, dass die Satzung etwas anderes bestimmt. Zu einem
Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteln
der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Die Änderung des Vereinszwecks
bedarf der Zustimmung von neun Zehnteln der stimmberechtigten Vereinsmitglieder.
Eine Stimmenthaltung - in einzelnen Punkten der Tagesordnung - ist zulässig; eine
Enthaltung gilt als Nichtabgabe der Stimme. Im Falle einer Stimmengleichheit
entscheidet der Vorsitzende. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede
ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung beschlussfähig. Stimmberechtigt
sind Vereinsmitglieder ab dem vollendeten 14. Lebensjahr.

b) Im virtuellen Verfahren ist weder die gemeinsame Anwesenheit der Mitglieder an
einem Ort noch die zeitgleiche Abgabe der Stimmen erforderlich. Es verläuft wie folgt:
Die Berufung erfolgt per E-Mail, Telefax oder Brief durch den Vorsitzenden. Der
Vorsitzende gibt die vorläufig durch ihn festgesetzte Tagesordnung bekannt und gibt
den Mitgliedern Gelegenheit, die Aufnahme weiterer Punkte binnen zwei Wochen in die
Tagesordnung zu beantragen. Die Mitglieder können die Aufnahme weiterer Punkte
beantragen; in eiligen Fällen kann der Vorsitzende eine Tagesordnung festsetzen, ohne
Gelegenheit zur Aufnahme weiterer Punkte zu geben. Verspätet eingegangene
Anträge finden keine Berücksichtigung. Der Vorsitzende kann hiervon Ausnahmen
machen, wenn die Verspätung genügend entschuldigt wird oder andere Gründe,
insbesondere die Verfahrensökonomie die Aufnahme des Punkts rechtfertigen. Der
Vorsitzende entscheidet nach billigem Ermessen. Nach Ablauf der zwei Wochen hat der
Vorsitzende die endgültige Tagesordnung bekannt zu geben, die einzelnen zur
Entscheidung stehenden Fragen zu formulieren und alle Mitglieder binnen zwei Wochen
zu verbindlichen Abstimmung über die einzelnen Punkte aufzufordern. Die Mitglieder
können über die einzelnen Punkte abstimmen, indem sie den Ersten Vorsitzenden in
Schriftform, per Telefax oder per E-Mail unterrichten, wie sie in den einzelnen zur
Entscheidung stehenden Punkten entscheiden. Für die Fristwahrung ist der Zeitpunkt
des Zugangs der Stimmabgabe beim Ersten Vorsitzenden entscheidend. Eine
verspätete oder/und formwidrige Stimmabgabe gilt als Enthaltung. Über die Beschlüsse
der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift, die vom Vorsitzenden zu
unterzeichnen ist, aufzunehmen.

c) Im Präsenzverfahren finden sich die Mitglieder an einem bestimmten Ort zur
gemeinsamen Beschlussfassung ein. Es verläuft wie folgt: Die Berufung erfolgt in
Schriftform oder elektronischer Form durch den Vorsitzenden mit Bekanntgabe der
vorläufigen Tagesordnung und des Versammlungsorts an die dem Verein zuletzt
bekannte Mitgliedsadresse. Die Berufung der ordentlichen Mitgliederversammlung
muss mindestens vier Wochen vor der Beschlussfassung erfolgen. Anträge der
Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens zwei Wochen vor dem Tag der
Beschlussfassung beim Vorsitzenden in Schriftform oder per E-Mail einzureichen.
Formwidrig eingereichte Anträge finden keine Berücksichtigung. Verspätete
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formgerechte Anträge müssen den Mitgliedern vor Beginn der Beschlussfassung
mitgeteilt werden. Diese Anträge und während der Sitzung der Mitgliederversammlung
gestellte Anträge müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in den
Mitgliederversammlung die Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitgliedern
der Behandlung der Anträge zustimmt. Der Vorsitzende oder ein anderes Mitglied des
Vorstands eröffnet, leitet und schließt die Sitzung der Mitgliederversammlung. Auf
Vorschlag des Vorsitzenden kann die Mitgliederversammlung einen besonderen
Versammlungsleiter bestimmen. Die Mitglieder stimmen über die einzelnen Punkte
durch Handzeichen oder Zuruf ab. Eine geheime Abstimmung über einen Punkt hat zu
erfolgen, wenn ein Mitglied dies wünscht. Der Vorsitzende bestimmt in diesem Fall ein
geeignetes Verfahren für die Stimmabgabe (etwa: Stimmabgabe durch anonymisierte
Stimmzettel). Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift, die
vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist, aufzunehmen.

§ 10 Kassenprüfung

Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählten zwei Prüfer
überprüfen die Kassengeschäfte des gesamten Vereines auf rechnerische Richtigkeit. Die
Kassenprüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der Ausgaben. Eine Überprüfung
hat einmal im Jahr zu erfolgen. Über das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu
berichten.

§ 11 Auflösung des Vereins

(1) Der Verein kann durch Beschluß der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit
diese Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist und
mindestens zwei Drittel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend sind. Zur
Beschlussfassung selbst ist eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen notwendig.

Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlußfähig, ist innerhalb von vier Wochen erneut
eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die unabhängig von der Anzahl der
anwesenden Mitglieder beschlußfähig ist. Darauf ist bei der Einladung zur erneuten
Mitgliederversammlung hinzuweisen.

(2) Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden
Vorstandsmitglieder.

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Nürnberg, die das Vermögen unmittelbar
und ausschließlich zur Förderung und Pflege des Sports im Sinne dieser Satzung zu
verwenden haben.

...............................................................

(Ort und Tag der Errichtung)


